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348 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-
meinde Spahnharrenstätte; Satzung nach  
§ 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den Bereich „Am Brink“ nebst Begrün-
dung; Inkrafttreten der Einbeziehungssat-
zung; Bekanntmachung gemäß § 10 Bauge-
setzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Spahnharrenstätte hat in seiner Sitzung 
am 20.07.2021 die Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 im verein- 
fachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung  
i. V. m. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung und die 
Begründung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist im nachstehenden 
Übersichtsplan blau umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Satzung liegt mit Begründung bei der Gemeinde Spahnhar-
renstätte, Hauptstraße 50, 49751 Spahnharrenstätte, während 
der Dienststunden öffentlich aus und kann dort eingesehen wer-
den.  
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung nach § 34 Abs. 4  
Nr. 3 BauGB gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis der Satzung und des 
Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentlichungsdatum 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Spahnharrenstätte unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Spahnharrenstätte, 23.08.2021 
 
GEMEINDE SPAHNHARRENSTÄTTE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
349 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde  Spahnharrenstätte;  Bebauungsplan 
Nr. 25 „Kirchenplaatzen“ der Gemeinde 
Spahnharrenstätte; Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB); 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes; Be-
kanntmachung gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Spahnharrenstätte hat in seiner Sitzung 
am 28.10.2020 den Bebauungsplan Nr. 25 „Kirchenplaatzen“ als 
Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Be-
gründung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25 „Kir-
chenplaatzen“ ist im nachstehenden Übersichtsplan schwarz um-
randet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 25 liegt mit Begründung bei der Ge-
meinde Spahnharrenstätte, Hauptstraße 50, 49751 Spahnhar-
renstätte, während der Dienststunden öffentlich aus und kann dort 
eingesehen werden. 
 
  



 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 19/2021 vom 31.08.2021 

327

Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter  
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 25 gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffent- 
lichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Spahnharrenstätte unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Spahnharrenstätte, 26.08.2021 
 
GEMEINDE SPAHNHARRENSTÄTTE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
350 Öffentliche Bekanntmachung über das  

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 17 
„Lindenstraße I“, 3. Änderung, Gemein- 
de Sustrum; Bebauungsplan der Innen- 
entwicklung gem. § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Sustrum hat in seiner Sitzung am 
06.08.2021 die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Lin-
denstraße I“, bestehend aus Planzeichnung einschließlich Be-
gründung, als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan 
wurde gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Mit dieser Bebau-
ungsplanänderung werden die Baugrenzen insgesamt erweitert 
und damit die überbaubaren Flächen vergrößert.   
 
Der Geltungsbereich ist im nachstehenden Planausschnitt 
schwarz umrandet dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 17 „Lindenstraße I“ einschließlich Begründung gemäß 
§ 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Lindenstraße I“ 
sowie die Begründung können ab sofort während der Dienstzeiten 
im Gemeindebüro Sustrum, OT Sustrum-Moor, Teichstraße 1, 
49762 Sustrum, sowie im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, 
Zimmer Nr. O.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, eingese-
hen werden und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan auch auf der Homepage der 
Samtgemeinde Lathen unter http://sg-lathen.de/gemeinden/sus-
trum/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene-der-gemeinde-sus-
trum eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Sustrum, OT Sustrum-Moor, Teichstraße 1, 49762 Sustrum, unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
 Sustrum, 25.08.2021  
 
GEMEINDE SUSTRUM 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
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